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I.

20025

Betriebssatzung
für den Landesbetrieb

Information und Technik Nordrhein-Westfalen
Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie 

Vom 1. März 2021

Der Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.
NRW) nimmt seine Tätigkeiten nach Maßgabe der Lan-
desgesetze und nachstehender Satzung wahr:

Inhalt:

Abschnitt 1
Rechtsform und Aufgaben

§ 1  Rechtsform und Sitz

§ 2  Aufgaben des Landesbetriebs – Bereich 
 Informationstechnik (IT)

§ 3  Aufgaben des Landesbetriebs – Statistisches 
 Landesamt

§ 4  Sonstige Aufgaben

§ 5  Leistungs- und Entgeltverzeichnis

Abschnitt 2
Betriebsführung und Aufsicht

§ 6  Betriebsführung

§ 7  Geschäftsordnung

§ 8  Aufsicht

§ 9  Strategische und fachliche Entscheidungen im 
 Bereich Informationstechnik (IT)

Abschnitt 3
Wirtschaftsführung

§ 10  Grundsatz

§ 11  Finanzierung

§ 12  Wirtschaftsplan

§ 13  Ausführung des Wirtschaftsplans

§ 14  Bildung und Verwendung von Rücklagen

§ 15  Versicherungsschutz

Abschnitt 4
Rechnungswesen

§ 16 Buchführung und Jahresabschluss

§ 17 Zahlungsverkehr

§ 18 Berichtswesen

Abschnitt 5
Inkrafttreten

§ 19 Inkrafttreten

Abschnitt 1
Rechtsform und Aufgaben

§ 1
Rechtsform und Sitz

(1) Der Landesbetrieb Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen (IT. NRW), im Folgenden Landesbetrieb 
genannt, wird nach § 14a des Landesorganisationsgeset-
zes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), in der jeweils 
geltenden Fassung, in Verbindung mit §  26 der Landes-
haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils gel-

tenden Fassung als Landesbetrieb geführt. Der Landes-
betrieb nimmt auch hoheitliche Aufgaben wahr.

(2) Der Landesbetrieb hat seinen Sitz in Düsseldorf mit 
Standorten in Aachen, Hagen, Köln, Münster, Oberhau-
sen und Paderborn. Weitere Standorte können festgesetzt 
werden.

(3) Die Festsetzung, Schließung oder wesentliche Ände-
rung von Standorten bedürfen der Genehmigung durch 
die Dienstaufsichtsbehörde.

§ 2
Aufgaben des Landesbetriebs – 

Bereich Informationstechnik (IT)

Der Landesbetrieb – Bereich Informationstechnik (IT) – 
ist der zentrale IT-Dienstleister des Landes und

1.  steht allen Geschäftsbereichen der Landesverwaltung, 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtags 
sowie dem Landesrechnungshof zur Durchführung 
von Aufgaben der Informationstechnik zur Verfügung,

2.  berät und unterstützt die Behörden und Einrichtun-
gen des Landes bei dezentralem Einsatz der Informa-
tionstechnik,

3.  steht der Landesverwaltung im Rahmen des § 24 Ab-
satz  1 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-West-
falen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S.  551), in der je-
weils geltenden Fassung zur Verfügung,

4.  berät die obersten Landesbehörden, den Landtag und 
den Landesrechnungshof in IT-Fragen, 

5.  wirkt bei der IT-Fortbildung von Angehörigen der öf-
fentlichen Verwaltung mit, 

6.  übernimmt nach Auftrag der Fachaufsicht IT-Auf-
gaben von grundsätzlicher und ressortübergreifender 
Bedeutung,

7.  stellt die Kommunikations- und IT-Infrastruktur (Lan-
desverwaltungsnetz, Rechenzentrums- und Serverleis-
tung) für die Landesverwaltung zur Verfügung, betreibt 
diese Infrastruktur und entwickelt sie weiter und

8.  stellt der Landesverwaltung kundenorientierte 
Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen

 a)  E-Government,

 b)  IT-Beratung,

 c)  Kommunikationsanwendungen,

 d)  Softwareentwicklung und -betrieb,

 e)  IT-Service und Rechenzentrumsleistungen,

 f)  Druck und Versand und

 g)  Ausschreibungen und Vergabeverfahren

zur Verfügung. 

§ 3
Aufgaben des Landesbetriebs – Statistisches Landesamt 

(1) Der Landesbetrieb – Statistisches Landesamt – ist 
nach § 3 des Statistikgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 300) die amtliche Statistikstelle 
des Landes. In dieser Funktion nimmt er die Aufgaben 
der Landesstatistik nach Maßgabe des Statistikgesetzes 
Nordrhein-Westfalen wahr.

(2) Zu den Aufgaben des Landesbetriebs – Statistisches 
Landesamt – nach § 3 Satz 2 Nummer 3 des Statistikge-
setzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §  4 Ab-
satz 2 des Statistikgesetzes Nordrhein-Westfalen gehören

1.  die die durch Europa-, Bundes- und Landesrecht an-
geordneten Statistiken durchzuführen, auszuwerten, 
zu analysieren, an ihrer Weiterentwicklung mitzuwir-
ken sowie die Ergebnisse zu veröffentlichen, 

2.  volkswirtschaftliche und umweltökonomische Ge-
samtrechnungen und andere Gesamtsysteme statis-
tischer Daten zu erstellen und zu veröffentlichen, 

3.  Prognosen, Modellrechnungen und wissenschaftliche 
Analysen auf der Grundlage statistischer Daten zu er-
stellen, 
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4.  die statistische Infrastruktur und die Landesdaten-
bank bereitzustellen, 

5.  den Landtag und die Landesverwaltung bei statis-
tischen und mathematischen Fragestellungen zu 
 unterstützen und zu beraten und

6.  bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen 
und Volksabstimmungen mitzuwirken. 

§ 4
Sonstige Aufgaben

(1) Der Landesbetrieb bildet in anerkannten Ausbildungs-
berufen aus, für die er die nach dem Berufsbildungsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 
(BGBl. I S. 920) in der jeweils geltenden Fassung geforder-
ten Voraussetzungen erfüllt.

(2) Der Landesbetrieb kann weitere IT-Leistungen, wei-
tere Leistungen im Statistikbereich und sonstige Dienst-
leistungen für die Behörden und Einrichtungen des Lan-
des sowie für Dritte, insbesondere für öffentlich-recht-
liche Bedarfsträger außerhalb der Landesverwaltung, 
erbringen, soweit hierdurch die Erfüllung seiner Aufga-
ben und Aufträge nach §§  2 und 3 nicht beeinträchtigt 
wird.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann dem Landesbetrieb zu-
sätzliche Aufgaben und Aufträge zuweisen.

§ 5
Leistungs- und Entgeltverzeichnis

Alle vom Landesbetrieb zu erbringenden Leistungen 
werden in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde in ei-
nem ständig fortzuschreibenden Leistungs- und Entgelt-
verzeichnis festgelegt.

Abschnitt 2
Betriebsführung und Aufsicht

§ 6
Betriebsführung

(1) Die Leiterin oder der Leiter (Betriebsleitung) führt 
die Geschäfte des Landesbetriebs nach den Bestimmun-
gen dieser Betriebssatzung.

(2) Die Betriebsleitung vertritt das Land Nordrhein-
Westfalen in rechtlichen Angelegenheiten des Landes-
betriebs gerichtlich und außergerichtlich. Die Dienstauf-
sichtsbehörde behält sich bei Rechtsstreitigkeiten von 
grundsätzlicher Bedeutung vor, die gerichtliche und 
 außergerichtliche Vertretung in Einzelfällen selbst zu 
übernehmen.

(3) Die Betriebsleitung ist Vorgesetzte aller Beschäftig-
ten des Landesbetriebs. Die beamtenrechtlichen und dis-
ziplinarrechtlichen Zuständigkeiten richten sich nach 
der Beamten- und Disziplinarzuständigkeitsverordnung 
MWEIMH vom 22. August 2013 (GV. NRW. S. 556) in der 
jeweils geltenden Fassung. Die Zuständigkeiten hinsicht-
lich der Bearbeitung von Personalangelegenheiten der 
Tarifbeschäftigten werden durch Runderlass der Dienst-
aufsichtsbehörde in der jeweils geltenden Fassung gere-
gelt.

§ 7
Geschäftsordnung

Die Organisation, der interne Geschäftsablauf sowie der 
Innendienst und der Dienst- und Geschäftsverkehr nach 
außen werden durch die Geschäftsordnung und die sie 
ergänzenden Ordnungen, Dienstvereinbarungen und 
Dienstanweisungen geregelt.

§ 8
Aufsicht

(1) Das für Digitalisierung zuständige Ministerium übt 
die Dienstaufsicht über den Landesbetrieb aus (Dienst-
aufsichtsbehörde). Die Dienstaufsicht bestimmt die 
 Organisation und Aufgaben im Einvernehmen mit der 
 jeweiligen für die Fachaufsicht zuständigen Stelle.

(2) Die Fachaufsicht für die Aufgaben nach § 2 übt die 
oder der Beauftragte der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen für Informationstechnik (CIO) aus. 

(3) Die Fachaufsicht für die Aufgaben nach § 3 folgt aus 
§ 4 Absatz 1 des Statistikgesetzes Nordrhein-Westfalen.

(4) Die Aufsicht für Aufgaben nach § 4 liegt beim inhalt-
lich Zuständigen.

(5) Der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
bedürfen insbesondere

1.  der Wirtschaftsplan, 

2.  die Benutzungsordnung, 

3.  das Leistungs- und Entgeltverzeichnis, 

4.  die Geschäftsordnung, 

5.  wesentliche Veränderungen der Organisations- oder 
Aufgabenstruktur, sowie die Übertragung von Be-
triebsteilen auf Dritte und

6.  vorläufi ge Wirtschaftspläne für die Folgejahre und die 
mittelfristige Finanzplanung. 

Die Dienstaufsicht entscheidet im Einvernehmen mit der 
Fachaufsicht.

§ 9
Strategische und fachliche Entscheidungen 

im Bereich Informationstechnik (IT)

(1) Die fachliche Steuerung des Landesbetriebs im Sinne 
von §  2 der Satzung erfolgt gemäß §  22 Absatz  3 Num-
mer  6 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 
durch die oder den Beauftragten der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik (CIO). Dazu 
zählen insbesondere strategische Entscheidungen zur 
Ausrichtung der Landschaft der Informa tionstechnik und 
zur Beauftragung von informationstechnischen Aufgaben 
von grundsätzlicher und ressortübergreifender Bedeu-
tung. Bei der Beauftragung von Dienstleistungen durch 
Behörden der Landesverwaltung ist sicherzustellen, dass 
die oder der Beauftragte der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen für Informationstechnik ihre oder seine Auf-
gabe zur Steuerung und Koordination der Informations-
technik in der Landesverwaltung gemäß §  22 Absatz  1 
und Absatz  2 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-
Westfalen erfüllen kann.

(2) Die oder der Beauftragte der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen für Informationstechnik (CIO) orientiert 
sich bei der Steuerung des Landesbetriebs nach Absatz 1 
an den strategischen Vorgaben der Landesregierung zum 
Einsatz der Informationstechnik in der Landesverwaltung.

Abschnitt 3
Wirtschaftsführung

§ 10
Grundsatz

(1) Ziel des Landesbetriebs ist eine wirtschaftliche 
 Aufgabenerledigung in Verbindung mit einem möglichst 
hohen Kostendeckungsgrad.

(2) Für die Verwaltung und Wirtschaftsführung des 
 Landesbetriebs gelten die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für Landesbehörden, soweit nicht die Eigenart 
als Landesbetrieb nach §  14a des Landesorganisations-
gesetzes in Verbindung mit §  26 der Landeshaushalts-
ordnung Abweichungen und Ergänzungen erforderlich 
macht. Die Abweichungen und Ergänzungen sind durch 
die Dienstaufsichtsbehörde – gegebenenfalls unter Betei-
ligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums und 
des Landesrechnungshofs – zu treffen.

(3) Dem Landesbetrieb werden als Betriebsvermögen 
alle zum 1. Januar 2009 vorhandenen Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens zuge-
ordnet. 

§ 11
Finanzierung

(1) Die Leistungen für die Präsidentin oder den Präsi-
denten des Landtags und den Landesrechnungshof ge-
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mäß § 2 Nummer 1, 3 und 4 sowie die Ausführung der in 
§ 3 Absatz 1 und Absatz 2 Nummern 1, 2 und 4 sowie § 4 
Absatz 1 genannten Aufgaben werden durch Zuführung 
aus dem Landeshaushalt sichergestellt.

(2) Die übrigen in den §§ 2 bis 4 aufgeführten Leistun-
gen werden aufgrund von mit den Auftraggebern ge-
schlossenen Vereinbarungen (Aufträge) vom Landes-
betrieb gegen Entgelt erbracht. Die Dienstaufsichts-
behörde kann mit Zustimmung des für Finanzen 
zuständigen Ministeriums im Rahmen der §§ 61 und 63 
der Landeshaushaltsordnung Ausnahmen zulassen.

(3) Die Höhe der Entgelte wird in einem mindestens 
jährlich zu aktualisierenden Leistungs- und Entgeltver-
zeichnis festgelegt. Entgelte für Leistungen an Behörden 
und Einrichtungen des Landes dürfen die Selbstkosten 
nicht übersteigen. Ein Kostenaufschlag für Forschung 
und Entwicklung sowie für besondere Wagnisse, dessen 
Höhe im Einvernehmen mit der Dienstaufsichtsbehörde 
festgelegt wird, wird erhoben.

(4) Die Grundsätze der Auftragsannahme, -erteilung und 
-abwicklung werden in einer Benutzungsordnung geregelt.

§ 12
Wirtschaftsplan

(1) Der Landesbetrieb stellt jährlich einen Wirtschafts-
plan auf, der aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan und 
der Stellenübersicht besteht.

(2) Im Erfolgsplan werden die im Wirtschaftsjahr vor-
aussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge in 
einer Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. Soweit 
diese erheblich von den Beträgen des Vorjahres abwei-
chen, sind sie zu begründen.

(3) Im Finanzplan werden die geplanten Maßnahmen zur 
Vermehrung des Anlage- und Umlaufvermögens, Ge-
winnabführungen sowie die zu erwartenden Deckungs-
mittel (insbesondere Gewinne, Abschreibungen, Kapital-
ausstattungen) dargestellt. Als Deckungsmittel werden 
im Finanzplan die vorhandenen oder zu beschaffenden 
Finanzierungsmittel nachgewiesen.

(4) Soweit im Erfolgsplan Erträge aus Zuführungen des 
Landes beziehungsweise im Finanzplan Deckungsmittel 
aus dem Haushalt des Landes veranschlagt werden, 
müssen sie mit den entsprechenden Haushaltsansätzen 
des Landes übereinstimmen.

(5) Die Stellenübersicht umfasst alle Beschäftigten des 
Landesbetriebs. Die im Landeshaushalt ausgebrachten 
Haushaltsvermerke gelten fort.

§ 13
Ausführung des Wirtschaftsplans

(1) Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs bildet die 
Grundlage für die eigenverantwortliche, nach kaufmän-
nischen Grundsätzen ausgerichtete Wirtschaftsführung.

(2) Der Gesamtansatz der im Wirtschaftsplan veran-
schlagten Aufwendungen darf nur überschritten werden, 
wenn dazu Mehrerträge zur Verfügung stehen. Die im Er-
folgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig 
deckungsfähig.

(3) Der Landesbetrieb unterrichtet die Dienstaufsichts-
behörde unverzüglich, wenn bei der Ausführung des 
 Erfolgs- und Finanzplans Mindererträge oder Mehrauf-
wendungen erkennbar werden, die voraussichtlich die im 
Haushaltsplan des Landes veranschlagten Ablieferungen 
des Landesbetriebs gefährden oder überplanmäßige 
 Zuführungen an den Landesbetrieb erforderlich machen.

(4) Ein am Ende eines Geschäftsjahres erwirtschafteter 
Jahresüberschuss ist, soweit er nicht in die Rücklagen 
eingestellt wird, an den Landeshaushalt abzuführen.

§ 14
Bildung und Verwendung von Rücklagen

(1) Der Landesbetrieb bildet die gesetzlich vorgeschrie-
benen Rücklagen.

(2) Der Landesbetrieb bildet folgende satzungsmäßigen 
Gewinnrücklagen:

a)  für Forschung und Entwicklung,

b)  für besondere Wagnisse,

c)  für Selbstversicherung,

d)  für Investitionen.

Daneben bildet der Landesbetrieb die in § 266 Absatz 3 
III. 4. des Handelsgesetzbuchs in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3256) geän-
dert worden ist, aufgeführten „anderen Gewinnrück-
lagen“.

Strukturelle Änderungen an den Gewinnrücklagen dür-
fen nur nach Zustimmung der Dienstaufsichtsbehörde 
vorgenommen werden. § 8 Absatz 5 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(3) Einstellungen in und Entnahmen aus den Rücklagen 
unterliegen der Zustimmung der Dienstaufsichtsbe-
hörde. § 8 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. Ausgenom-
men von der Zustimmungspfl icht nach Satz 1 sind Ent-
nahmen von Wagnismitteln unter 500 000 Euro, über die 
der Landesbetrieb eigenständig entscheidet. Die Pfl icht 
zur Unterrichtung bleibt davon unberührt.

(4) Der Landesbetrieb unterrichtet die Dienstaufsichts-
behörde über unvorhergesehene und unabweisbare Plan-
abweichungen, die es erfordern, die Rücklage für beson-
dere Wagnisse in Anspruch zu nehmen. Die Inanspruch-
nahme der Rücklage ist erst möglich, wenn zuvor alle 
anderen Managementmaßnahmen ausgeschöpft wurden. 

(5) Der Landesbetrieb unterrichtet die Dienstaufsichts-
behörde frühzeitig über Planungen, die es erfordern, die 
Rücklagen für Forschung und Entwicklung in Anspruch 
zu nehmen, und holt deren Zustimmung bereits bei der 
Planung ein. Hierbei kann es sich auch um überjährige 
Maßnahmen handeln. Die Planungen sind der Dienstauf-
sichtsbehörde hierzu vorab, in der Regel mit dem Wirt-
schaftsplan, zur Verfügung zu stellen und enthalten Aus-
sagen zum erwarteten Zeitpunkt der Kostendeckung der 
Leistung. Die Bewilligung der Planung stellt den 
Höchstbetrag einer möglichen Rücklagenverwendung für 
den geplanten Zweck dar. §  8 Absatz  5 Satz  2 gilt ent-
sprechend.

(6) Für die im laufenden Jahr erzielten Erlöse aus den 
Preisaufschlägen für besondere Wagnisse sowie für For-
schung und Entwicklung gelten Absatz  3 bis 5 sinnge-
mäß.

(7) Der Gesamtbetrag der in der Bilanz des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember des Geschäftsjahrs ausge-
wiesenen Gewinnrücklagen für Forschung und Entwick-
lung sowie besondere Wagnisse soll den Betrag in Höhe 
von 2 Prozent der in der Gewinn- und Verlustrechnung 
des Jahresabschlusses ausgewiesenen Umsatzerlöse des 
Geschäftsjahres nicht übersteigen. 

§ 15
Versicherungsschutz

Für den Landesbetrieb gilt der Grundsatz der Selbstver-
sicherung des Landes. Mit Einwilligung des für Finanzen 
zuständigen Ministeriums können zur Deckung speziel-
ler Risiken anstelle der Eigenversicherung Fremdversi-
cherungen abgeschlossen werden.

Abschnitt 4
Rechnungswesen

§ 16
Buchführung und Jahresabschluss

(1) Der Landesbetrieb bucht nach den Regeln der kauf-
männischen doppelten Buchführung und stellt nach 
 Abschluss des Geschäftsjahrs (Kalenderjahr) einen Jah-
resabschluss sowie einen Lagebericht nach den Vorgaben 
des Handelsgesetzbuchs auf. Er richtet eine Finanzbuch-
haltung und eine Betriebsbuchführung ein. Die Bestim-
mungen über den Einsatz von automatisierten Verfahren 
im Haushalts-, Kassen-, und Rechnungswesen (HKR-
ADV-Best) – Anlage 3 zu Nr. 5.2 VV zu § 79 der Landes-
haushaltsordnung – sind zu beachten.
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(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind ent-
sprechend der Prüfungsvorgaben für Jahresabschlüsse 
des Handelsgesetzbuchs zu prüfen. Die den Abschluss 
prüfenden Personen werden durch die Dienstaufsichts-
behörde mit Einwilligung des für Finanzen zuständigen 
Ministeriums und im Einvernehmen mit dem Landes-
rechnungshof unter Anwendung der Nummer  6.2.6 des 
Public Corporate Governance Kodex des Landes Nord-
rhein-Westfalen in seiner jeweils geltenden Fassung be-
stellt. Der Landesrechnungshof kann verlangen, dass bei 
der Abschlussprüfung Aufl agen hinsichtlich des Prü-
fungsumfangs gemacht werden.

(3) Buchführung, Jahresabschluss und Inventar haben 
den handels- und steuerrechtlichen Erfordernissen zu 
entsprechen, soweit nicht die Dienstaufsichtsbehörde im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Minis-
terium Abweichungen zulässt.

(4) Die Dienstaufsichtsbehörde kann bei begründetem 
Anlass Sonderprüfungen anordnen.

(5) Spätestens sechs Monate nach Abschluss des Ge-
schäftsjahrs (Kalenderjahr) ist der Jahresabschluss der 
Dienstaufsichtsbehörde vorzulegen, der als Rechnungsle-
gung gemäß § 87 der Landeshaushaltsordnung gilt.  

(6) Die Dienstaufsichtsbehörde stellt den Jahresab-
schluss fest und übersendet ihn anschließend dem für Fi-
nanzen zuständigen Ministerium und dem Landesrech-
nungshof.

§ 17
Zahlungsverkehr

(1) Für die Leistung und Annahme geringfügiger Bar-
zahlungen sind die Vorschriften der Nummern 14 bis 16 
der Anlage 3 zu Nr. 5.2 VV zu § 79 Landeshaushaltsord-
nung entsprechend anzuwenden.

(2) Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs unterhält der 
Landesbetrieb ein Girokonto bei der Landesbank Hessen-
Thüringen. Das Girokonto nimmt täglich am automati-
sierten Verstärkungs- und Ablieferungsverfahren teil.

§ 18
Berichtswesen

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist zu beachten, soweit es möglich 
und zweckmäßig ist, seine Bestimmungen sinngemäß auf 
den Landesbetrieb zu übertragen. Die Leitung des 
 Landesbetriebs und die Dienstaufsichtsbehörde haben 
jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Public 
Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-
Westfalen entsprochen wurde und werde, etwaige 
 Abweichungen davon sind nachvollziehbar zu begrün-
den. Die Erklärung ist als Teil des Corporate-Gover-
nance-Berichts zu veröffentlichen. Der Bericht umfasst 
auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider 
Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder der 
 Geschäftsführung sowie der Personen mit Führungs-
funktion.

Abschnitt 5
Inkrafttreten

§ 19
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am 1. März 2021 in Kraft. 

Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt 
der Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitalisierung und Energie „Betriebssatzung für 
den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen“ vom 13. September 2018 (MBl. NRW. S. 526) 
außer Kraft. 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Minister Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– MBl. NRW. 2021 S. 48
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Geschäftsordnung der 
Pfl egeberufe-Schiedsstelle NRW

(GO-Pfl BSchieds NRW)
Runderlass des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales

Vom 20. Januar 2021

Auf Grund des § 13 Satz 2 der Pfl egeberufe-Schiedsstel-
lenverordnung vom 11. März 2019 (GV. NRW. S.  185) 
 erlässt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales nach Anhörung der Mitglieder der Schiedsstelle 
nachfolgende Geschäftsordnung:

1
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

1.1

Diese Geschäftsordnung regelt ergänzend zu §  36 des 
Pfl egeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) 
in der jeweils geltenden Fassung und der Pfl egeberufe-
Schiedsstellenverordnung vom 11. März 2019 (GV. NRW. 
S. 185) in der jeweils geltenden Fassung Näheres insbe-
sondere

a)  zum Losverfahren für die Besetzung der Schiedsstelle, 

b)  zum Schiedsverfahren und 

c)  zur Geschäftsstelle der Schiedsstelle (im Folgenden 
Geschäftsstelle genannt).

1.2

Parteien im Sinne dieser Geschäftsordnung sind die nach 
den §§ 30 Absatz 2, 31 Absatz 3 und 33 Absatz 6 Satz 3 
des Pfl egeberufegesetzes antragsberechtigten Beteiligten.

1.3

Beteiligte Organisationen im Sinne dieser Geschäftsord-
nung sind die nach § 36 Absatz 1 bis 3 des Pfl egeberufe-
gesetzes beteiligten Organisationen.

1.4

Ministerium im Sinne dieser Geschäftsordnung ist das 
für die Pfl egefachausbildung zuständige Ministerium.

1.5

Mitglieder im Sinne dieser Geschäftsordnung sind die 
Mitglieder der Schiedsstelle.

1.6

Vorsitz im Sinne dieser Geschäftsordnung ist der oder 
die Vorsitzende der Schiedsstelle.

2
Geschäftsstelle

2.1

Die Geschäftsstelle übernimmt unterstützende, vorberei-
tende und koordinierende Arbeiten für die Schiedsstelle. 
Sie ist insbesondere zuständig für 

a)  den Empfang der Benennungen der Mitglieder und 
deren Stellvertretungen nach § 1 Absatz 1 der Pfl ege-
berufe-Schiedsstellenverordnung, 

b)  den Empfang der Benennungen von Personen für ein 
Losverfahren nach §  36 Absatz  2 Satz  4 des Pfl ege-
berufegesetzes,

c)  den Empfang der Mitteilung über die Abberufung von 
Mitgliedern nach §  3 Absatz  2 Satz  3 der Pfl ege-
berufe-Schiedsstellenverordnung sowie den Empfang 
des Antrags nach §  3 Absatz  1 Satz  3 der Pfl ege-
berufe-Schiedsstellenverordnung, 

d)  den Empfang der Mitteilung über die Niederlegung 
des Amtes von Mitgliedern sowie die Übernahme der 
erforderlichen Benachrichtigungen nach § 3 Absatz 3 
der Pfl egeberufe-Schiedsstellenverordnung,
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e)  den Empfang des Antrags auf Einleitung eines 
Schiedsverfahrens, deren Weiterleitung in Kopie an 
die Parteien und Mitglieder sowie die Aufforderung 
an die Parteien, zu dem Antrag Stellung zu nehmen 
nach § 5 Absatz 1 und 3 der Pfl egeberufe-Schiedsstel-
lenverordnung,

f)  den Empfang von Schriftsätzen (Anträge, Stellung-
nahmen und sonstige Eingaben) und deren Weiterlei-
tung an die Parteien und Mitglieder, 

g)  die Protokollierung mündlicher Verhandlungen der 
Schiedsstelle,

h)  den Empfang der Benachrichtigung über die Verhin-
derung von Mitgliedern oder deren Stellvertretungen 
nach §  4 Absatz  1 Satz  2 der Pfl egeberufe-Schieds-
stellenverordnung, 

i)  die Erstattung der Reisekosten, des Pauschalbetrags 
für sonstige notwendige Barauslagen und den Zeit-
aufwand für den Vorsitz und seine Stellvertretung 
nach §  11 Absatz  1 der Pfl egeberufe-Schiedsstellen-
verordnung,

j)  die Entschädigung von Sachverständigen und Zeugen, 
die auf Beschluss der Schiedsstelle hinzugezogen wor-
den sind nach §  12 der Pfl egeberufe-Schiedsstellen-
verordnung und

k)  die Erhebung der Kosten der Schiedsstelle nach § 36 
Absatz 5 Satz 2 des Pfl egeberufegesetzes.

2.2

Die Mitglieder und die gegenüber der Geschäftsstelle be-
nannten stellvertretenden Mitglieder erhalten alle zeit-
gleich die gleichen Unterlagen. 

2.3

Die Geschäftsstelle übernimmt keine rechtliche Bera-
tung der Mitglieder.

2.4

Für die elektronische Kommunikation sind nur die Ver-
fahren zulässig, bei denen der Datenübermittler (Absen-
der der Daten) authentifi ziert und die Integrität des 
elektronischen Datensatzes gewährleistet ist. 

3
Benennung von Mitgliedern und Losverfahren

3.1

Benennen die beteiligten Organisationen bis spätestens 
sechs Wochen nach Beginn einer Amtsperiode keine oder 
eine nicht ausreichende Anzahl von Mitgliedern oder 
Stellvertretungen, informiert die Geschäftsstelle das 
 Ministerium hierüber. Die Bestellung durch das Minis-
terium nach §  1 Absatz  2 der Pfl egeberufe-Schiedsstel-
lenverordnung erfolgt unverzüglich.

3.2

Kommt bis spätestens sechs Wochen nach Beginn einer 
Amtsperiode eine Einigung der beteiligten Organisatio-
nen über den Vorsitz oder seine Stellvertretung nicht zu-
stande, fordert die Geschäftsstelle die beteiligten Orga-
nisationen schriftlich oder elektronisch auf, ihr inner-
halb von zwei Wochen Personen für das Losverfahren 
nach §  36 Absatz  2 Satz  4 des Pfl egeberufegesetzes zu 
benennen. Anschließend prüft die Geschäftsstelle, ob die 
benannten Personen die Voraussetzungen nach §  1 Ab-
satz  3 der Pfl egeberufe-Schiedsstellenverordnung erfül-
len. 

3.3

Erfüllen mehrere benannte Personen die Voraussetzun-
gen nach §  1 Absatz  3 der Pfl egeberufe-Schiedsstellen-
verordnung, lädt die Geschäftsstelle die beteiligten 
 Organisationen schriftlich oder elektronisch zur Los-
ziehung innerhalb von zwei Wochen ein. Die Einladungs-
frist soll drei Tage nicht unterschreiten. Die Geschäfts-
stelle leitet die Losziehung und zieht das Los. Die Ge-
schäftsstelle informiert die beteiligten Organisationen, 
die Mitglieder, die stellvertretenden Mitglieder und das 

Ministerium schriftlich oder elektronisch über das Er-
gebnis der Losziehung. 

3.4

Erfüllt nur eine der benannten Personen die Vorausset-
zungen nach § 1 Absatz 3 der Pfl egeberufe-Schiedsstel-
lenverordnung, gilt diese Person als zum Vorsitz oder de-
ren Stellvertretung gelost.

3.5

Erfüllt keine der benannten Personen die Voraussetzungen 
nach §  1 Absatz  3 der Pfl egeberufe-Schiedsstellenverord-
nung oder benennen die beteiligten Organisationen keine 
Person für den Vorsitz oder seine Stellvertretung, informiert 
die Geschäftsstelle die beteiligten Organisationen und das 
Ministerium hierüber und fordert das Ministerium auf, der 
Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen Personen für 
den Vorsitz und dessen Stellvertretung zu benennen. Die 
für den Vorsitz und die Stellvertretung benannten Personen 
haben die Voraussetzungen nach § 1 Absatz 3 der Pfl ege-
berufe-Schiedsstellenverordnung zu erfüllen. Für die Los-
ziehung gelten die Nummern 3.2 Satz  2, 3.3 und 3.4 ent-
sprechend. Die Geschäftsstelle informiert die beteiligten 
Organisationen, das Ministerium, die Mitglieder und die 
stellvertretenden Mitglieder schriftlich oder elektronisch 
über das Ergebnis der Losziehung.

4
Vorsitz der Schiedsstelle

Der Vorsitz leitet die Sitzungen der Schiedsstelle und 
überwacht die Einhaltung der Geschäftsordnung. Im Fall 
der Verhinderung des Vorsitzes leitet der stellvertretende 
Vorsitz die Sitzung. Sind der Vorsitz und der stellvertre-
tende Vorsitz an der Sitzungsteilnahme verhindert, lädt 
der Vorsitz in Abstimmung mit der Geschäftsstelle zu ei-
ner neuen Sitzung ein.

5
Grundsätze des Schiedsverfahrens

5.1

Die Schiedsstelle erforscht von Amts wegen unter Heran-
ziehung der Parteien den Sachverhalt. Der Vorsitz hat dar-
auf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare An-
träge erläutert, ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt 
und alle für die Feststellung und Beurteilung des Sachver-
halts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden.

5.2

Der Vorsitz wirkt auf sachdienliche Anträge und eine 
einvernehmliche Entscheidung hin. Vor einer Sitzung hat 
der Vorsitz alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig 
sind, damit die mündliche Verhandlung und die anschlie-
ßende Beratung an nur einem Verhandlungstag stattfi n-
den können.

6
Verfahren vor der mündlichen Verhandlung

6.1

Die Parteien und Mitglieder erhalten von der Geschäfts-
stelle schriftlich oder elektronisch Kopien des Antrags 
sowie die für die Vorbereitung und Entscheidung erfor-
derlichen Auskünfte und Unterlagen. Die Geschäftsstelle 
fordert die Parteien schriftlich oder elektronisch inner-
halb einer von ihr gesetzten Frist von nicht mehr als 
zehn Arbeitstagen nach Eingang des Antrags bei der Ge-
schäftsstelle auf, zu dem Antrag Stellung zu nehmen. Die 
Parteien sollen bis zum Ende der Frist nach Satz  2 bei 
der Geschäftsstelle beantragen, Sachverständige und 
Zeugen zur mündlichen Verhandlung hinzuzuziehen. Sie 
haben bis zum Ende der Frist nach Satz 2 mitzuteilen, ob 
sie auf eine mündliche Verhandlung verzichten.

6.2

Der Vorsitz prüft nach Eingang eines Antrages bei der 
Geschäftsstelle unverzüglich, ob dieser den Anforderun-
gen nach §  5 Absatz  2 der Pfl egeberufe-Schiedsstellen-
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verordnung entspricht. Auf Verlangen des Vorsitzes ha-
ben die Parteien die für die Vorbereitung und Entschei-
dung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 
notwendigen Unterlagen vorzulegen.

6.3

Ob Sachverständige oder Zeugen zur Verhandlung hin-
zugezogen werden, entscheidet die Schiedsstelle durch 
Beschluss in der beratenden Sitzung oder in der münd-
lichen Verhandlung, wenn eine Partei dies beantragt hat 
oder die Schiedsstelle die Hinzuziehung selbst für erfor-
derlich hält.

6.4

Hält der Vorsitz es für geboten, kann er die Mitglieder 
der Schiedsstelle in Abstimmung mit der Geschäftsstelle 
zu einer beratenden Sitzung der Schiedsstelle einladen, 
um den Antrag und die Stellungnahmen der Parteien zu 
erörtern. Die beratende Sitzung fi ndet in der Woche nach 
Ablauf der Frist nach Nummer 6.1 Satz 2 statt. Die Ein-
ladung erfolgt schriftlich oder elektronisch unter Nen-
nung der vom Vorsitz in Abstimmung mit der Geschäfts-
stelle festgelegten Zeit und Ort der Sitzung. 

6.5

Wenn die beratende Sitzung der Schiedsstelle als Video-
konferenz durchgeführt werden soll, weist der Vorsitz be-
reits in der Einladung darauf hin, dass Dritte vom Inhalt 
der Videokonferenz keine Kenntnis nehmen dürfen und 
eine Aufzeichnung der Videokonferenz unzulässig ist. Die 
teilnehmenden Personen erklären zu Beginn der Video-
konferenz, diese beiden Vorgaben verbindlich einzuhalten.

6.6

Die Vorgaben zur Beschlussfähigkeit der Schiedsstelle 
nach § 8 der Pfl egeberufe-Schiedsstellenverordnung gel-
ten auch für beratende Sitzungen. 

6.7

Ist die Sache verhandlungsreif, lädt der Vorsitz schrift-
lich oder elektronisch mit einer Frist von mindestens 
zwei Wochen zur Sitzung der Schiedsstelle ein. Sind wei-
tere Auskünfte oder Unterlagen von den Parteien erfor-
derlich, fordert der Vorsitz die betroffene Partei zur Ein-
reichung dieser Auskünfte und Unterlagen innerhalb ei-
ner von ihm gesetzten Frist von nicht mehr als einer 
Woche auf. Mit der Aufforderung zur Vorlage weiterer 
Auskünfte oder Unterlagen lädt der Vorsitz zur münd-
lichen Verhandlung der Schiedsstelle ein.

6.8

Haben die Parteien in einem schriftlichen oder elektroni-
schen Umlaufverfahren übereinstimmend auf eine 
mündliche Verhandlung verzichtet und ist die Sache ent-
scheidungsreif, entscheidet die Schiedsstelle ohne münd-
liche Verhandlung durch Beschluss über die Anträge in 
einem schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfah-
ren oder aufgrund einer beratenden Sitzung. Hält die 
Schiedsstelle die Hinzuziehung von Sachverständigen 
oder Zeugen für erforderlich, fi ndet eine mündliche Ver-
handlung statt.

7
Mündliche Verhandlung der Schiedsstelle

7.1

Die Einladung zu den Sitzungen der Schiedsstelle erfolgt 
nach Maßgabe des § 6 Absatz 1 der Pfl egeberufe-Schieds-
stellenverordnung und enthält Angaben über Zeit und Ort 
der Sitzung sowie die Beratungsunterlagen. Sie ist mit der 
Geschäftsstelle abzustimmen. In der Einladung ist darauf 
hinzuweisen, dass bei Nichterscheinen einer Partei auch 
in ihrer Abwesenheit verhandelt werden kann.

7.2

Bei der Terminierung ist darauf zu achten, dass nach der 
mündlichen Verhandlung ausreichend Zeit zur Beratung 
und Beschlussfassung der Mitglieder besteht und in den 

Fällen der §§  30 Absatz  2 und 31 Absatz  3 des Pfl ege-
berufegesetzes die Sechswochenfrist zur Entscheidung 
eingehalten wird. Bereits in der Einladung ist darauf hin-
zuweisen, dass am auf die mündliche Verhandlung folgen-
den Tag die Beratung fortgeführt wird, wenn die Beratung 
am Sitzungstag ohne Beschlussfassung endet.

7.3

Wenn die Sitzung der Schiedsstelle als Videokonferenz 
durchgeführt werden soll, weist der Vorsitz bereits in der 
Einladung darauf hin, dass Dritte vom Inhalt der Video-
konferenz keine Kenntnis nehmen dürfen und eine Auf-
zeichnung der Videokonferenz unzulässig ist. Die teil-
nehmenden Personen erklären zu Beginn der Videokon-
ferenz diese beiden Vorgaben verbindlich einzuhalten.

7.4

Der Vorsitz eröffnet die Sitzung und stellt die erschiene-
nen Parteien und die Beschlussfähigkeit nach §  8 der 
Pfl egeberufe-Schiedsstellenverordnung fest. Er lädt un-
verzüglich in Abstimmung mit der Geschäftsstelle zu ei-
ner weiteren Sitzung ein, wenn die Schiedsstelle nicht 
beschlussfähig ist.

7.5

Der Vorsitz leitet die mündliche Verhandlung. Er erörtert 
mit den Parteien die Sach- und Rechtslage, soweit diese 
nicht einvernehmlich auf die Erörterung verzichten. Der 
Vorsitz hat jedem Mitglied der Schiedsstelle auf Verlan-
gen zu gestatten, sachdienliche Fragen zu stellen. An-
schließend stellen die Parteien ihre Anträge.

8
Beratung und Beschlussfassung der Schiedsstelle

8.1

An die mündliche Verhandlung schließt sich die geheime 
Beratung der Mitglieder unmittelbar an. Sie erfolgt un-
ter Leitung des Vorsitzes. Der Vorsitz hat darauf hinzu-
wirken, dass noch am Verhandlungstag eine Beschluss-
fassung erfolgt. Sollte dies nicht möglich sein, soll die 
Entscheidung nach fortgesetzter Beratung grundsätzlich 
am Folgetag ergehen.

8.2

Die Beschlussfassung erfolgt durch Abstimmung. Nur 
Stimmen teilnehmender Mitglieder sind berücksich-
tigungsfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Ent-
scheidungen werden mit der Mehrheit der Mitglieder ge-
troffen. Ergibt sich keine Mehrheit, gibt die Stimme des 
Vorsitzes den Ausschlag.

9
Entscheidungen in Schiedsverfahren

9.1

Die Entscheidungen der Schiedsstelle werden grundsätz-
lich im Anschluss an die Beratung und Beschlussfassung 
vom Vorsitz mündlich verkündet. Eine schriftliche Ver-
kündung längstens eine Woche nach der mündlichen Ver-
handlung ist im Einzelfall zulässig. Bei der Verkündung 
der Entscheidung werden keine Angaben über das Ab-
stimmungsverhalten einzelner Mitglieder und keine An-
gaben zum Stimmenverhältnis verkündet. Zur Einlei-
tung des Abstimmungsergebnisses wird sowohl im Falle 
einer mehrheitlichen Entscheidung als auch im Falle 
 einer einstimmigen Entscheidung nur folgende Formu-
lierung verkündet: „Die Schiedsstelle hat entschieden:“.

9.2

Der Vorsitz fertigt eine schriftliche Begründung der Ent-
scheidung an. Sie enthält neben der Beschlussformel 
eine Sachverhaltsdarstellung sowie die wesentlichen tat-
sächlichen und rechtlichen Gründe, die die Schiedsstelle 
zu ihrem Beschluss bewogen haben. Sie ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Sie enthält keine 
Angaben über das Abstimmungsverhalten einzelner Mit-
glieder und keine Angaben zum Stimmenverhältnis. Zur 
Einleitung des Abstimmungsergebnisses wird sowohl im 
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Falle einer mehrheitlichen Entscheidung als auch im 
Falle einer einstimmigen Entscheidung nur folgende For-
mulierung verschriftlicht: „Die Schiedsstelle hat ent-
schieden:“. Die Entscheidung wird vom Vorsitz unter-
zeichnet. Die Geschäftsstelle stellt den Parteien die Ent-
scheidung zu. Den Mitgliedern übermittelt sie schriftlich 
oder elektronisch eine Kopie der Entscheidung.

9.3

Beschließt die Schiedsstelle, Entscheidungen zu veröf-
fentlichen, erfolgt die Veröffentlichung im Ministerial-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen. 

9.4

Die Geschäftsstelle führt eine Sammlung aller Entschei-
dungen der Schiedsstelle mit der jeweiligen Begründung 
der Entscheidung. Alle Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder der Schiedsstelle sowie die Parteien haben 
das Recht, Entscheidungen der Schiedsstelle mit der je-
weiligen Begründung der Entscheidung bei der 
 Geschäftsstelle anzufordern. Dritten darf eine Entschei-
dung mit der jeweiligen Begründung der Entscheidung 
nur in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt wer-
den.

10

Protokollierung der mündlichen Verhandlung

10.1

Die Geschäftsstelle erstellt über die mündliche Verhand-
lung der Schiedsstelle ein Protokoll, welches mit dem 
Vorsitz abzustimmen ist. Das Protokoll enthält 

a)  Ort und Tag der Sitzung,

b)  die Namen der teilnehmenden Mitglieder,

c)  die Namen der teilnehmenden Parteien und die  Namen 
der vertretungsberechtigten Personen der  Parteien,

d)  den Namen der protokollierenden Person,

e)  den wesentlichen Inhalt der Verhandlung und

f)  die Abstimmungsergebnisse. 

Wenn die mündliche Verhandlung als Videokonferenz 
durchgeführt wird, ist die verbindliche Erklärung jeder 
teilnehmenden Person, dass Dritte vom Inhalt der Video-
konferenz keine Kenntnis nehmen und eine Aufzeich-
nung der Videokonferenz nicht erfolgt, zu protokollieren. 
Anträge der Parteien und gefasste Beschlüsse sind im 
Wortlaut wiederzugeben. Die geheime Beratung der 
Schiedsstelle wird nicht protokolliert. Das Protokoll ent-
hält keine Angaben über das Abstimmungsverhalten ein-
zelner Mitglieder und keine Angaben zum Stimmenver-
hältnis der Entscheidung. Zum Abstimmungsergebnis 
wird sowohl im Falle einer mehrheitlichen Entscheidung 
als auch im Falle einer einstimmigen Entscheidung nur 
folgende Formulierung protokolliert: „Die Schiedsstelle 
hat entschieden:“. Das Protokoll ist vom Vorsitz und der 
protokollierenden Person zu unterzeichnen.

10.2

Das Protokoll ist den Parteien und Mitgliedern spätes-
tens eine Woche nach der jeweiligen Sitzung schriftlich 
oder elektronisch zu übersenden. Änderungen oder Er-
gänzungen des Protokolls durch die Parteien oder Mit-
glieder sind der Geschäftsstelle innerhalb von einer Wo-
che nach Zugang des Protokolls schriftlich oder elektro-
nisch anzuzeigen. 

10.3

Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn keine der 
 Parteien und keines der Mitglieder innerhalb von einer 
Woche nach Zugang des Protokolls schriftlich oder elek-
tronisch Widerspruch bei der Geschäftsstelle einlegt. 
Hilft der Vorsitz dem Widerspruch ab, ist eine erneute 
Übermittlung des Protokolls an die Parteien und Mit-
glieder erforderlich. 

11
Gerichtliche Vertretung

Die Schiedsstelle wird in Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht nach § 36 Absatz 6 des Pfl egeberufegesetzes 
von dem Vorsitz vertreten. Der Vorsitz kann mit der Pro-
zessvertretung eine Vertretung beauftragen.

12
Änderung der Geschäftsordnung

Die Schiedsstelle kann die Geschäftsordnung mit Zu-
stimmung des Ministeriums ändern. 

13
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 51

21210

Änderung der Beitragsordnung 
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Bekanntgabe der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Vom 23. November 2020

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer West-
falen-Lippe hat am 23. November 2020 aufgrund des 
§  23 Absatz  1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S.  403), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1109), fol-
gende Änderung der Beitragsordnung der Apotheker-
kammer Westfalen-Lippe beschlossen:

Artikel 1

Die Beitragsordnung der Apothekerkammer Westfalen-
Lippe vom 6. Dezember 1995 (MBl. NRW. 1996  S.  407), 
zuletzt geändert am 30. November 2016 (MBl. NRW. 
2017 S. 78), wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 wird die Zahl „0,093“ durch die Zahl 
„0,089“ ersetzt.

  bb)  Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

    „Zur Förderung der Ausbildung der Pharma-
zeutisch-technischen Assistentinnen und As-
sistenten wird ein zusätzlicher, zweckgebun-
dener Beitrag in Höhe von 0,01 Prozent erho-
ben.“

  cc)  In Satz 4 wird das Wort „Rechnungen“ durch 
das Wort „Beitragsbescheid“ ersetzt.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

   „(1a) Als Inhaberinnen bzw. Inhaber im Sinne des 
Absatzes 1 gelten die Betreiberin und der Betrei-
ber von einer oder mehrerer Apotheken, die Päch-
terin und der Pächter von einer oder mehrerer 
Apotheken sowie bei verwalteten Apotheken die 
Verwalterin oder der Verwalter.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „haben“ die 
Wörter „bis zum 15. März des Haushaltsjah-
res“ eingefügt.

  bb)  In Satz 2 wird das Wort „Durchschrift“ durch 
das Wort „Kopie“ ersetzt.

  cc)  Satz 3 wird aufgehoben.

 d)  In Absatz  4 werden nach dem Wort „nicht“ die 
Wörter „oder nicht ordnungsgemäß bzw. vollstän-
dig“ eingefügt.

2.  § 2 wird wie folgt neu gefasst:
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 „§ 2
 Kammerbeitrag der Nichtapothekeninhaberinnen 

und -inhaber

  (1) Von Kammerangehörigen, die nicht nach §  1 ver-
beitragt werden, wird ein Kammerbeitrag von monat-
lich 16,00 Euro erhoben. Die Beitragserhebung erfolgt 
halbjährlich durch Beitragsbescheid.

  (2) 50 % des Kammerbeitrags nach Absatz 1 werden 
von Kammerangehörigen erhoben, die

 a)  Entgeltersatzleistungen beziehen,

 b)  Alters- oder Berufsunfähigkeitsrente beziehen oder

 c)  keiner Erwerbstätigkeit nachgehen.

  (3) Ändert sich die Beitragspfl icht der Höhe nach im 
Laufe eines Kalendermonats, ist diese Änderung für 
den gesamten Kalendermonat maßgebend, wenn sie 
einen Zeitraum von 15 Kalendertagen und mehr um-
fasst.

  (4) Die Beitragspfl icht entsteht mit der Eigenschaft 
als Kammermitglied. Eine nur tageweise Mitglied-
schaft während eines Monats mindert den Kammer-
beitrag nicht.“

3.  § 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 „§ 3
 Beiträge zu den Fürsorgeeinrichtungen

  (1) Die Beiträge zu den beiden Fürsorgeeinrichtungen 
nach §  4 Absatz  1 Buchstabe a und b der Hauptsat-
zung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe werden 
von den Kammerangehörigen erhoben, die den Bei-
tragspfl ichten nach § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 un-
terliegen. Die Beitragserhebung erfolgt halbjährlich 
durch Beitragsbescheid. Der Vorstand kann beschlie-
ßen, von der Erhebung der Beiträge ganz oder teil-
weise abzusehen.

  (2) Der Beitrag beträgt monatlich 0,50 Euro und ist in 
diejenige Fürsorgeeinrichtung zu leisten, bei der die 
oder der Beitragspfl ichtige zum Ersten eines Beitrags-
halbjahres anspruchsberechtigt ist.

  (3) § 2 Absatz 4 gilt entsprechend.“

4.  § 4 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 4
 Allgemeines

  (1) Änderungen von Beitragsbemessungsgrundlagen, 
die nach Erstellung der Beitragsbescheide bei der 
Kammer eingehen und eine Änderung der erhobenen 
Beiträge bedingen, werden in dem folgenden Bei-
tragsbescheid berücksichtigt, und zwar je nach den 
Umständen entweder durch Verrechnung zu viel erho-
bener Beiträge oder durch Nachbelastung von zusätz-
lich fällig gewordenen Beiträgen.

  (2) Von der Zahlung der Beiträge nach §§ 2 und 3 sind 
befreit

 a)  Personen, die sich in der praktischen pharmazeuti-
schen Ausbildung nach der Approbationsordnung 
für Apothekerinnen und Apotheker befi nden,

 b)  Personen, deren Kammermitgliedschaft auf einer 
Berufserlaubnis beruht,

 c)  Personen, die Arbeitslosengeld II erhalten,

 d)  Unterstützungsempfängerinnen und -empfänger 
der Fürsorgeeinrichtungen,

 e)  Kammermitglieder in Elternzeit, sofern diese nicht 
berufstätig sind und keine Entgeltersatzleistungen 
beziehen.

  (3) In Härtefällen können Beiträge auf begründeten 
Antrag gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen 
werden.“

5.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „der Beitragsrech-
nung“ durch die Wörter „des Beitragsbescheids“ 
ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „2 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank“ durch die Wörter „5 
Prozent“ ersetzt.

 c)  In Absatz  3 Satz  1 wird das Wort „Nordhrein-
Westfalen“ durch das Wort „Nordrhein-Westfalen“ 
ersetzt.

Artikel 2

Diese Änderung der Beitragsordnung tritt mit Ausnahme 
von § 2 neue Fassung und § 3 neue Fassung am 1. April 
2021 in Kraft. §  2 neue Fassung und §  3 neue Fassung 
treten am 1. Juli 2021 in Kraft.

A u s g e f e r t i g t:

Münster, den 7. Dezember 2020

Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Gabriele Regina  O v e r w i e n i n g

Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

G e n e h m i g t:

Düsseldorf, den 12. Januar 2021

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: G. 0925

Im Auftrag

H a m m

– MBl. NRW. 2021 S. 54

21210

Änderung der Gebührenordnung 
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Bekanntgabe der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Vom 23. November 2020

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer West-
falen-Lippe hat am 23. November 2020 aufgrund des 
§  23 Absatz  1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S.  403), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1109), fol-
gende Änderung der Gebührenordnung der Apotheker-
kammer Westfalen-Lippe beschlossen:

Artikel 1

Die Gebührenordnung der Apothekerkammer Westfalen-
Lippe vom 7. Dezember 1994 (MBl. NRW. 1995  S.  312), 
zuletzt geändert am 2. Juni 2020 (MBl. NRW. S.  450), 
wird wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)  Nummer 16 wird wie folgt geändert:

 aa)  In Nummer 16 werden nach dem Wort „der“ die 
Wörter „Eignungs- bzw.“ eingefügt.

 bb)  In Nummer  16.1 werden nach dem Wort „der“ 
die Wörter „Eignungs- bzw.“ eingefügt.

b)  Nach Nummer 16 wird folgende Nummer 17 angefügt:

 „17.  die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung ei-
nes Testats über die Plausibilität der Dokumen-
tation des Warenfl usses bei der Herstellung von 
Parenteralia in Apotheken im Rahmen der onko-
logischen Versorgung Euro 400,00“

c)  Nach der neuen Nummer  17 wird folgende Num-
mer 18 angefügt:
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 „18.  den Ausspruch einer berufsrechtlichen Maßnahme 
von bis zu Euro 200,00“

Artikel 2

Diese Änderung der Gebührenordnung tritt am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

A u s g e f e r t i g t:

Münster, den 7. Dezember 2020

Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Gabriele Regina  O v e r w i e n i n g

Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

G e n e h m i g t:

Düsseldorf, den 12. Januar 2021

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: G. 0925

Im Auftrag

H a m m

– MBl. NRW. 2021 S. 55

21210

Änderung der Hauptsatzung 
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Bekanntmachung 
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Vom 23. November 2020

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer West-
falen-Lippe hat am 23. November 2020 aufgrund des 
§  23 Absatz  1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S.  403), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1109), fol-
gende Änderung der Hauptsatzung der Apothekerkam-
mer Westfalen-Lippe beschlossen:

Artikel 1

Die Hauptsatzung der Apothekerkammer Westfalen-
Lippe vom 7. Dezember 1994 (MBl. NRW. 1995  S.  308), 
zuletzt geändert am 19. Juni 2019 (MBl. NRW. S.  311), 
wird wie folgt geändert:

§ 6 wird wie folgt geändert:

a)  Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt:

  „(9) Für den Fall einer Situation, bei der ein Zusam-
mentreten der Kammerversammlung durch persönliche 
Anwesenheit der Mitglieder vor Ort nicht möglich oder 
nicht vertretbar ist, dürfen Beschlüsse zu eilbedürfti-
gen Angelegenheiten von der Kammerversammlung im 
Umlaufverfahren gefasst werden. Die Entscheidung 
trifft der Vorstand. Hierüber ist die Aufsichtsbehörde 
vor der Beschlussfassung zu unterrichten; ihr sind die 
Beschlussunterlagen zu übermitteln. Die Mitglieder der 
Kammerversammlung sind frühestmöglich über die 
Beschlussvorlagen und das Abstimmungsverfahren zu 
informieren. Für die Beschlussfassung ist die Beteili-
gung von mehr als der Hälfte der gewählten Mitglieder 
der Kammerversammlung an der Abstimmung erfor-
derlich. Die Mitglieder der Kammerversammlung ge-
ben ihre Stimmen über die betreffenden Beschlussvor-
lagen schriftlich ab.“

b)  Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10.

Artikel 2

Die Änderung der Hauptsatzung der Apothekerkammer 
Westfalen-Lippe tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

A u s g e f e r t i g t:

Münster, den 7. Dezember 2020

Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Gabriele Regina  O v e r w i e n i n g

Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

G e n e h m i g t:

Düsseldorf, den 12. Januar 2021

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: G. 0925

Im Auftrag

H a m m

– MBl. NRW. 2021 S. 56

21220

Änderung der Gebührenordnung
der Ärztekammer Nordrhein 

Bekanntmachung der Ärztekammer Nordrhein.

Vom 14. November 2020

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein 
hat in ihrer Sitzung am 14. November 2020 mit schrift-
licher Abstimmung bis zum 30. November 2020 aufgrund 
§ 20 Absatz 1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 
2020 (GV. NRW. S.  650), folgende Änderung der Gebüh-
renordnung der Ärztekammer Nordrhein vom 23. Oktober 
1993 (MBl. NRW. 1994 S. 67), zuletzt geändert am 24. No-
vember 2018 (MBl. NRW. 2019  S.  499) beschlossen, die 
durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-West falen vom 16. De-
zember 2020 AZ G.0920 genehmigt worden ist.

Artikel 1

Die Gebührenordnung der Ärztekammer Nordrhein vom 
24. November 2018, in Kraft getreten am 9. Oktober 2019 
(MBl. NRW. 2019 S. 499), wird wie folgt geändert:

§ 2 wird wie folgt geändert:

1.  Ziffer 5 wird wie folgt geändert:

  Die Wörter „, der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 
und der Röntgenverordnung (RÖV)“ werden ersetzt durch 
die Wörter „und dem Strahlenschutzgesetz (StrlSchG)“

2.  Ziffer 5.1 wird wie folgt geändert:

  Die Angabe „, § 92 StrlSchV und § 28g RöV“ wird er-
setzt durch die Angabe „und § 36 Abs. 3 StrlSchG“.

3.  Ziffer 12 wird wie folgt geändert: 

  Die Angabe „§  16 Abs.  3 Röntgenverordnung“ wird 
ersetzt durch die Angabe „§  130 Strahlenschutzver-
ordnung“.

 a)  Ziffer 12.1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Ziffer 12.1.1 wird wie folgt geändert: 

    die Angabe „420,— Euro“ wird ersetzt durch 
die Angabe „100,— bis 470,— Euro“

  bb) Die bisherige Ziffer 12.1.2 wird gestrichen.

  cc)  Ziffer 12.1.3 wird Ziffer 12.1.2 und wie folgt 
geändert:
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    die Angabe „1.000,— Euro“ wird ersetzt durch 
die Wörter „500,— bis 1.000,— Euro“

  dd)  Ziffer 12.1.4 wird Ziffer 12.1.3 und wie folgt 
geändert:

    die Angabe „150,— Euro“ wird ersetzt durch 
die Wörter „100,— bis 150,— Euro“

  ee)  Ziffer 12.1.5 wird Ziffer 12.1.4

  ff)  Ziffer 12.1.6 wird Ziffer 12.1.5 und wie folgt 
gefasst:

    „Überprüfung Teleradiologie für den ersten 
Teleradiologen und ersten Gerätestandort

 1.000,— Euro“

  gg)  Ziffer 12.1.7 wird 12.1.6

 b)  Ziffer 12.2 wird wie folgt geändert:

   die Angabe „2.000,— Euro“ wird ersetzt durch die 
Wörter „1.000,— bis 2.000,— Euro“

 c)  Ziffer 12.3.1 wird wie folgt geändert:

   die Angabe „900,— Euro“ wird ersetzt durch die 
Wörter „450,— bis 900,— Euro“

4.  Ziffer 13 wird wie folgt gefasst:

 „13.  Qualitätssicherungsmaßnahmen gemäß der 
„Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbe-
standteilen und zur Anwendung von Blutproduk-
ten (Richtlinie Hämotherapie)“

 13.1
Meldepfl ichtige Einrichtungen 
mit bis zu zwei Behandlungs-
einheiten nach Ziffer 6.4 der 
Richtlinie Hämotherapie

pro Jahr 180,— Euro

13.2
Meldepfl ichtige Einrichtungen 
mit drei und mehr Behand-
lungseinheiten nach Ziffer 6.4 
der Richtlinie Hämotherapie

pro Jahr 240,— Euro

13.3
Einrichtungen mit weniger als 
50 Transfusionen von Erythro-
zytenkonzentraten pro Jahr 
(Ziffer 6.4.2.3.1 Richtlinie Hä-
motherapie)

pro Jahr 80,— Euro

13.4
Zusatzgebühr für Einrichtungen, 
die hämatopoetische Stammzell-
zubereitungen anwenden (Ziffer 
7.3 Richtlinie zur Herstellung 
und Anwendung von hämatopo-
etischen Stammzellzubereitun-
gen)

pro Jahr 80,— Euro

5.  Ziffer 17 wird wie folgt geändert:

  Die Wörter „Nordrheinischen Akademie für ärztliche 
Fort- und Weiterbildung“ werden ersetzt durch die 
Wörter „Ärztlichen Akademie für medizinische Fort- 
und Weiterbildung in Nordrhein“

6.  Ziffer 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Ziffer 18.1 wird wie folgt geändert: Hinter das 
Wort „Präsenzveranstaltungen“ werden die Wörter 
„oder Live-Onlineveranstaltungen“ eingefügt.

 b)  Hinter Ziffer 18.2.2 wird Ziffer 18.2.3 angefügt 
und wie folgt gefasst:

   „18.2.3 Verlängerungsantrag 150 ,— Euro“.

7.  Ziffer 23 wird wie folgt geändert:

  „Die Angabe „300,— Euro“ wird durch die Angabe 
„350,— Euro“ ersetzt.

Artikel 2

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung tritt 
am Tag nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Ausfertigung:

Düsseldorf, den 2. Dezember 2020

Rudolf H e n k e

Präsident

Genehmigt:

Düsseldorf, den 16. Dezember 2020

Ministerium Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

AZ: G.0920

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung der 
Ärztekammer Nordrhein vom 14. November 2020 wird 
nach Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land 
NRW im Internet auf der Homepage der Ärztekammer 
Nordrhein (www.aekno.de) unter der Rubrik „Amtliche 
Bekanntmachungen“ bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 11. Januar 2021

Rudolf H e n k e

Präsident

– MBl. NRW. 2021 S. 56

2160

Änderung des Runderlasses 
„Pauschalbeträge bei Vollzeitpfl ege und 

Barbeträge gem. § 39 SGB VIII – 
Kinder- und Jugendhilfe“

Runderlass des Ministeriums für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

– 313-2020/0003945 –

Vom 9. Februar 2021

Der Runderlass vom 10. Oktober 2000 (MBl. NRW. 
S. 1412), der zuletzt durch Runderlass vom 10. Dezember 
2019 (MBl. NRW. S. 779, ber. 2020 S. 44) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  In Nummer 1 Absatz 1 wird die Tabelle wie folgt ge-
fasst:

materielle 
Aufwen-
dungen

Kosten der 
Erziehung

Gesamt-
betrag

für Kinder bis zum 
vollendeten 7. Lebens-
jahr

602 Euro 286 Euro 888 Euro

für Kinder vom voll-
endeten 7. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr

687 Euro 286 Euro 973 Euro

für Jugendliche ab dem 
vollendeten 14. Lebens-
jahr bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr und 
junge Volljährige im 
Einzelfall

837 Euro 286 Euro 1123 Euro

2.  Dieser Erlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 57
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Satzung 
Staatspreis für das Kunsthandwerk 

in Nordrhein-Westfalen 
– MANUFACTUM – 

Bekanntmachung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

Vom 21. Dezember 2020

Die Landesregierung hat am 21. Dezember 2020 folgende 
Neufassung der „Satzung Staatspreis für das Kunst-
handwerk in Nordrhein-Westfalen“ vom 10. Februar 
1987 beschlossen:

Zur Förderung des Kunsthandwerks in Nordrhein-West-
falen und in der Absicht, die dort tätigen Menschen und 
herausragende kunsthandwerkliche Leistungen auszu-
zeichnen, stiftet die Landesregierung den

„Staatspreis für das Kunsthandwerk 
in Nordrhein-Westfalen – MANUFACTUM".

1. Grundlagen

1.1. Verleihung der Staatspreise

Die Verleihung der Staatspreise fi ndet im Rahmen einer 
Ausstellung statt, in der der Öffentlichkeit die Objekte 
vorgestellt werden, die eine Fachjury für die abschlie-
ßende Prämierung ausgewählt hat.

Die Staatspreise werden für herausragende Leistungen in 
sechs verschiedenen Preiskategorien verliehen. Sie orien-
tieren sich an den aktuellen kunsthandwerklichen Ent-
wicklungen und Materialien. Sie werden durch eine Ge-
schäftsordnung bestimmt und sollen die gesamte Breite 
der Arbeitsfelder des Kunsthandwerks repräsentieren 

Der Staatspreis für das Kunsthandwerk wird in jedem 
zweiten Jahr im Rahmen einer öffentlichen Preisverlei-
hung übergeben. Die ausgesetzten sechs Preisgelder be-
stehen aus je einem Geldpreis in Höhe von 10 000 Euro 
und je einer Urkunde. 

1.2. Durchführung des Verfahrens

Zur Ermittlung der Preisträgerinnen und Preisträger 
führt eine damit von der Landesregierung beauftragte 
 Organisation des Handwerks in jedem zweiten Jahr ein 
Wettbewerbsverfahren, eine Ausstellung und eine Preis-
verleihung durch. Hauptzweck der Ausstellung ist es, eine 
möglichst umfassende Übersicht über alle Bereiche des 
kunsthandwerklichen Schaffens in Nordrhein-Westfalen 
als Grundlage für die Auswahl durch die Jury zu geben. 

1.3. Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme ist jede Kunsthandwerkerin bzw. jeder 
Kunsthandwerker ab Vollendung des 25. Lebensjahres 
berechtigt. Erforderlich ist ein Wohnsitz, Arbeitssitz oder 
dauernder Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen. Unter 
Kunsthandwerker beziehungsweise Kunsthandwerkerin-
nen ist jeder beziehungsweise jede kunsthandwerklich 
Schaffende zu verstehen ohne Rücksicht darauf, ob er 
beziehungsweise sie im Sinne der Handwerksordnung 
selbstständig oder unselbstständig tätig ist und ob er be-
ziehungsweise sie die kunsthandwerkliche Tätigkeit ganz 
oder überwiegend zum Erwerb des Lebensunterhalts 
ausübt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen die 
von diesen eingereichten Arbeiten selbst entworfen und 
ausgeführt haben. Bei Arbeiten, die üblicherweise unter 
fremder Mitwirkung ausgeführt werden, muss die Aus-
führung maßgeblich durch diese beeinfl usst sein. 

2. Auswahlgremien

2.1 Fachjury

Die Fachjury besteht aus acht Mitgliedern einzelner 
Werkbereiche des Kunsthandwerks. Ihre Beschlüsse sind 
endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Fachjury wird von der beauftragten Organisation des 
Handwerks im Einvernehmen mit dem für Wirtschaft 
und Handwerk zuständigen Ministerium bestellt. Die 
vorgeschlagenen Personen müssen sachverständig sein 

und die notwendige Erfahrung besitzen, sie dürfen ihren 
Wohnsitz nicht in Nordrhein-Westfalen haben. Eine wie-
derholte Berufung ist zulässig.

2.2 Preisjury

Über die Verleihung der Staatspreise und der damit ver-
bundenen Preisgelder entscheidet die Preisjury, die aus 
folgenden zehn Mitgliedern besteht:

Vertreterin beziehungsweise Vertreter des für Wirtschaft 
und Handwerk zuständigen Ministeriums (Vorsitz),

Vertreterin beziehungsweise Vertreter des für Kultur zu-
ständigen Ministeriums (stellvertretender Vorsitz), 

Vertreterin beziehungsweise Vertreter der Staatskanzlei 
des Landes Nordrhein-Westfalen,

Vertreterin beziehungsweise Vertreter der federführen-
den Handwerkskammer,

Vertreterin beziehungsweise Vertreter des ausstellenden 
Museums,

sowie fünf Sachverständige, die sich durch Kompetenz 
und/oder Lehrtätigkeit in den Themen Design, Architek-
tur und gestaltendes Handwerk auszeichnen, davon zwei 
Mitglieder der Fachjury. 

Die Sachverständigen werden von der beauftragten Or-
ganisation des Handwerks im Einvernehmen mit dem für 
Wirtschaft und Handwerk zuständigen Ministerium be-
stellt. Eine wiederholte Berufung ist zulässig. In die 
Preisjury soll keine Person berufen werden, die an den 
Ausbildungsstätten für das kreative Handwerk in NRW 
tätig ist ,zum Beispiel Gestaltungsakademien des Hand-
werks, Glasfachschule Rheinbach, Fachhochschulen und 
Universitäten. 

Die Beratung der Preisjury ist nicht öffentlich. Ihre Ent-
scheidungen sind endgültig. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Das Preisgeld wird den Preisträgern für je-
weils ein einzelnes Werk verliehen. 

Die wiederholte Verleihung eines Staatspreises an die-
selbe Kunsthandwerkerin beziehungsweise denselben 
Kunsthandwerker innerhalb von zehn Jahren ist nicht 
zulässig. 

3. Weitere Regelungen

Alle weiteren Vereinbarungen treffen das für Wirtschaft 
und Handwerk zuständige Ministerium – in Abstimmung 
mit der Staatskanzlei und dem für Kultur zuständigen 
Ministerium – und die mit der Durchführung der MANU 
FACTUM beauftragte Organisation des Handwerks im 
Rahmen einer Geschäftsordnung. Diese wird gemeinsam 
mit dieser Satzung unter www.staatspreis-manufactum.
de veröffentlicht. 

– MBl. NRW. 2021 S. 58

II.
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Genehmigung gemäß § 18 Absatz 1 
des Verpackungsgesetzes;

Genehmigungsbescheid vom 2. Februar 2021
zugunsten der Recycling Dual GmbH, 

Willicher Damm 143, 41066 Mönchengladbach

Bekanntmachung des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz

Vom 2. Februar 2021

Auf Antrag der Recycling Dual GmbH, Willicher Damm 
143, 41066 Mönchengladbach (nachstehend Antragstelle-
rin genannt) vom 26. August 2020 ergeht gemäß § 18 Ab-
satz 1 des Verpackungsgesetzes folgender Bescheid:
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I.

Der Recycling Dual GmbH wird der Betrieb eines dualen 
Systems gem. § 18 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes ge-
nehmigt.

II.

Die Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestim-
mungen:

1. 

Die Antragstellerin hat für Entsorgungsgebiete, in denen 
keine Abstimmungsvereinbarungen vorliegen, den Nach-
weis fl ächendeckender Abstim mungsvereinbarungen bis 
spätestens zum 31. Mai 2021 durch Vorlage der Abstim-
mungsvereinbarungen gegenüber dem Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-West-
falen (nachfolgend auch Genehmi gungsbehörde genannt) 
zu führen. Alternativ kann ein Nachweis über die Unter-
werfung der Antragstellerin unter eine dann bestehende 
Abstimmungsvereinbarung des jeweiligen öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers vorgelegt werden. Eine 
auf die Zukunft gerichtete „Blanko“ Unterwerfung-
serklärung ist dann nicht mehr ausreichend, ebenso eine 
etwaige beiderseitige Absichtserklärung.

2. 

Für Vertragsgebiete, für die die Antragstellerin noch 
keine rechtsverbindlich unterzeichneten Verträge über 
die regelmäßige Abholung, Sortierung und Verwertung 
gebrauchter, systembeteiligungspfl ichtiger Verpackungen 
abgeschlossen hat, hat sie der Genehmigungsbehörde bis 
spätestens zum 31. Mai 2021 rechtsverbindlich unter-
zeichnete Verträge vorzulegen. 

3. 

Die Antragstellerin hat Leistungs-, Sortier- und Verwer-
tungsverträge, die erst nach dem Zeitpunkt dieser Ge-
nehmigung rechtsverbindlich unterzeichnet werden, mit 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses Bescheides 
rückwirkender Geltung abzuschließen.

4. 

Werden Leistung-, Sortier- und Verwertungsverträge, die 
die Antragstellerin mit Entsorgungs- bzw. Verwertungsun-
ternehmen abgeschlossen hat, oder die Finanzierungsver-
einbarung mit der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
oder der Beitritt zu der Gemeinsamen Stelle durch einen 
der Vertragspartner gekündigt oder sind diese zeitlich be-
fristet, so hat die Antragstellerin dies der Genehmigungs-
behörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bis zum 
Ende der Befristung bzw. der jeweils vertraglich festge-
legten ordentlichen Kündigungsfrist ist ein neuer Vertrag 
vorzulegen, der die zur Erfüllung der Systemanforde-
rungen erforderlichen Verpfl ichtungen des gekündigten 
Vertrages in vollem Umfang übernimmt. Sollte eine der 
Abstimmungsvereinbarungen mit den öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträgern gekündigt werden oder aus-
laufen, so ist eine neue Abstimmungsvereinbarung zu 
schließen. Zeichnet sich ab, dass es bei der Verhandlung 
einer Abstimmungsvereinbarung zu Verzögerungen 
kommt und eine neuen Abstimmungsvereinbarung nicht 
zeitlich lückenlos zur alten geschlossen werden kann, so 
ist die Genehmigungsbehörde unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen

5. 

Die Antragstellerin ist verpfl ichtet, der Genehmigungs-
behörde und/oder den von dieser beauftragten Dritten 
alle notwendigen Auskünfte zu erteilen, die zur Überwa-
chung der Einhaltung der sich aus dem Verpackungsge-
setz oder diesem Bescheid ergebenden Anforderungen 
benötigt werden. Darüber hinaus hat die Antragstellerin 
zu gewährleisten, dass der Genehmigungsbehörde und 
von dieser beauftragten Dritten zu den o.g. Überwa-
chungszwecken Zutritt zu den zur Umsetzung des Verpa-
ckungsgesetzes genutzten Anlagen und die erforderliche 
Einsicht in die Unterlagen gewährt wird.

6. 

Die Antragstellerin hat eine angemessene, insolvenzsi-
chere Sicherheit für den Fall zu leisten, dass sie oder die 
von ihr Beauftragten die Pfl ichten nach dem Verpa-
ckungsgesetz ganz oder teilweise nicht erfüllen und den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern oder den zu-
ständigen Behörden dadurch zusätzliche Kosten oder fi -
nanzielle Verluste entstehen. 

Die Sicherheitsleistung ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Bescheides entweder in Form einer un-
widerrufl ichen und unbefristeten selbstschuldnerischen 
Bürgschaft auf erstes Anfordern einer Sparkasse, Groß-
bank oder Kreditversicherung oder durch Einzahlung 
von Geld auf einem Konto bei der Landeskasse Düssel-
dorf zu erbringen.  

Die Bürgschaftsurkunde ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des Bescheides bei der Genehmigungsbehörde 
zu hinterlegen. Bei Änderung der zu hinterlegenden 
 Sicherheit erfolgt die Rückgabe einer hinterlegten Bürg-
schaft gegen Hinterlegung der neuen Bürgschaftsurkunde. 

Bei Stellung der Sicherheitsleistung in Form der Hinterle-
gung sind die Vorgaben des Hinterlegungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (HintG NRW) vom 16. März 
2010 (GV. NRW. S. 192), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Reform des Hinterlegungsgesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1004) zu beach-
ten. Die Einzahlung hat innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung des Bescheides zu erfolgen und ist der Genehmi-
gungsbehörde durch Original des Einzahlungsbeleges 
nachzuweisen. Ein auf einem Konto der Landeskasse ein-
gezahlter Betrag ist bei Ände rung der zu hinterlegenden 
Sicherheit durch entsprechende Rück- oder Zuzahlungen 
auszugleichen. 

Die Sicherheitsleistung wird vorläufi g auf EUR 485 919,– 
festgesetzt.

Eine Neufestlegung der Sicherheitsleistung erfolgt nur, 
wenn bei einer Neuberechnung die Abweichung zur hin-
terlegten Sicherheit mehr als 25% beträgt bzw. die Diffe-
renz von 5.000 € übersteigt. 

7. 

Die Beteiligung an der Gemeinsamen Stelle ist spätes-
tens drei Monate nach Bekanntgabe dieses Bescheids 
nachzuweisen.

8. 

Die Aufnahme des operativen Betriebes ist der Genehmi-
gungsbehörde, den öffentlich-rechtlichem Entsorgungs-
trägern, der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister 
und den übrigen dualen Systemen spätestens zwei Wo-
chen vorher schriftlich mitzuteilen.

9. 

Nach § 18 Absatz 3 Satz 1 des Verpackungsgesetzes kann 
die für die Genehmigung zuständige Behörde die Geneh-
migung ganz oder teilweise widerrufen, wenn sie fest-
stellt, dass ein System seinen Pfl ichten nach §  14 Ab-
satz 1 und 2 des Verpackungsgesetzes nicht nachkommt 
oder dass eine der in §  18 Absatz  1 Satz  2 des Verpa-
ckungsgesetzes genannten Voraussetzungen nicht mehr 
vorliegt. Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn der 
Betrieb des Systems eingestellt wurde. Die für die Ge-
nehmigung zuständige Behörde kann die Genehmigung 
auch nach § 49 Absatz 2 Nummer 2 VwVfG NW widerru-
fen, wenn eine der in diesem Bescheid enthaltenen Ne-
benbestimmungen nicht oder nicht innerhalb der dort 
genannten Frist erfüllt wird, oder wenn die Antragstelle-
rin keine ausreichende Sicherheit beibringt.

10. 

Die Aufnahme weiterer Nebenbestimmungen bleibt vor-
behalten. 

III.

Der Bescheid ist sofort vollziehbar.
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IV.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. Die 
Kostenentscheidung ergeht durch gesonderten Bescheid.

V.

Der verfügende Teil des Bescheids wird öffentlich be-
kannt gemacht.

– MBl. NRW. 2021 S. 59

Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Bekanntmachung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019

Bekanntmachung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Vom 10. Februar 2021

1
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 5 Abs. 1 und 9 Abs. 1 und 2 des 
Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes (GPAG) in der Fas-
sung vom 30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), in der zurzeit 
geltenden Fassung, in Verbindung mit §§  95ff. der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, 
hat der Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) mit Beschluss vom 
10.  Dezember 2020, bestätigt durch schriftlichen Um-
laufbeschluss am 14. Dezember 2020, den geprüften Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2019 festgestellt. 

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2019 beläuft sich auf 64.346.382,00 Euro; siehe 
 Anlage 1. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jah-
resergebnis von 800.633,74 Euro ab; siehe Anlage 2. Die 
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln nach 
der Finanzrechnung beläuft sich auf -2.406.179,40 Euro; 
siehe Anlage 3.

2
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und der 
 Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 wurden auf 
 Beschluss des Verwaltungsrates der gpaNRW vom 11. De-
zember 2019 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG, Essen geprüft und mit einem uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk versehen. Er hat folgenden 
Wortlaut:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
Anstalt öffentlichen Rechts, Herne

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindeprüfungsan-
stalt Nordrhein-Westfalen Anstalt öffentlichen Rechts, 
Herne, — bestehend aus der Bilanz, Ergebnisrechnung, 
 Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfi nanzrech-
nungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
— geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen An-
stalt öffentlichen Rechts für das Haushaltsjahr vom 1. Ja-
nuar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeinde-
ordnung NRW (GO NRW), der Kommunalhaushalts-
verordnung (KomHVO NRW) sowie den ergänzenden 
Regelungen im Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Finanzlage der gpaNRW zum 31. Dezember 2019 sowie 
ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der gpaNRW. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit §  317 HGB und 
§  102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG 
DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspfl ichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum

Lagebericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRE-
TER UND DES VERWALTUNGSRATS FÜR DEN JAH-
RESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den landes- und kom-
munalrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
gpaNRW vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten — falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der gpaNRW zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der gpaNRW vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines La-
geberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können.
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Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der gpaNRW zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR 
DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND 
DES LAGEBERICHTS
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der gpaNRW 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinfl ussen.
Während der Prüfung üben wir pfl ichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus
•  identifi zieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen Kont-
rollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme der gpaNRW abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlang-
ten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der der gpaNRW zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpfl ichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifi zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je-
doch dazu führen, dass die gpaNRW ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der gpaNRW vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der gpaNRW.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während un-
serer Prüfung feststellen.

Essen, 20. August 2020

BDO AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

F r i t z

Wirtschaftsprüfer

E n g e l

Wirtschsftsprüfer

3
Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 mit seinen 
Anlagen, der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 
und das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2019 mit seinen Anlagen 
und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 wurden 
gemäß §§  12 Abs.  1 und 2 GPAG und §  96 Abs.  2 GO 
NRW dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit 
Schreiben vom 15. Dezember 2020 angezeigt.

Die vollständige Fassung des Jahresabschlusses zum 
31.  Dezember 2019 (inklusive Teilergebnis- und Teilfi -
nanzrechnungen, Anhang und Lagebericht) kann im In-
ternet unter der Adresse http://www.gpa.nrw.de eingese-
hen werden.

Herne, den 10. Februar 2021

Der Präsident der gpaNRW

gez. Heinrich  B ö c k e l ü h r
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Ministerium des Innern

Ideenmanagement NRWs
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 

Vom 8. Februar 2021

Die Ausschüsse für das Ideenmanagement NRW haben in 
der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 die 
nachstehend aufgeführten Verbesserungsvorschläge als für 
die Landesverwaltung nützlich anerkannt und belohnt:
8210
Krause, Benno; Poth, Erik 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern des Landes NRW, 
Entwicklung einer Software, welche die Möglichkeit bie-
tet, Internetforen forensisch zu sichern und zielgerichtet 
auszuwerten. Neben der Datenerhebung und -speiche-
rung, bietet BulletinForensics Funktionen zur Auswer-
tung, Statistikerhebung, Dokumentation und für den 
Datenexport. Mit Hilfe der Software können komplette 
Internetforen problemlos gesichert werden. Sie bietet für 
die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten.
–,–
8350
–,–
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Finanzen des Landes NRW, ,
Vorschlag bei Aufrechnungsersuchen über das Programm 
PÜB-Ultra ein Anschreiben öffnen zu können, dem alle 
erforderlichen Daten beigestellt werden. 
–,–
8580
Janssen, Thomas 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Finanzen des Landes NRW, 
Entwicklung einer Excel-Anwendung zur Verteilung der 
einheitlich ermittelten Einkommensteuer, Solidaritäts-
zuschlag, Kirchensteuer etc. im Nachzahlungsfall ab 
dem Jahr der Insolvenzeröffnung sowie zur Erstellung 
der entsprechenden Steuerberechnung und der entspre-
chenden Steuerbescheide. 
2.550 Euro
8619
Olbering, Stefan 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Verkehr des Landes NRW, 
Vorschlag die Lichtsignalanlagen mit Markierungen zu 
versehen, um im Falle sturm- oder anderweitig bedingter 
Verdrehung eine Ausrichtung in den Ausgangszustand 
einfach vornehmen zu können. 
–,–
8634
Saglimbeni, Martin 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Verkehr des Landes NRW, 
Vorschlag die Straßenmeistereien des Landesbetriebs 
Straßenbau Nordrhein-Westfalen insektenfreundlich zu 
gestalten.
–,–
8649
Hain, Michael 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes NRW, 
Entwicklung einer Prüfeinrichtung für E-Ladesäulen, 
die den Eichbehörden im Anwendungsbereich des Mess- 
und Eichrechts eine Messung der abgegebenen elektri-
schen Energie durch die Ladesäule im Wechselstrom- 
oder im Gleichstrombetrieb ermöglicht. 
–,–
8657
–,–
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Verkehr des Landes NRW, 
Vorschlag die Fahrzeuge des Unterhaltungsdienstes des 
Landesbetriebes Straßenbau NRW mit zusätzlichen 
Konturmarkierungen zu versehen, um auf diese Weise 
die Erkennbarkeit der Fahrzeuge und der Arbeitsstellen 
zu erhöhen. 
–,–

8664
Hambloch, Claudia; Liedtke, Nick; Oelfke, Stefanie; 
Weltermann, Prisca 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes NRW, 
Entwicklung einer Datenbank basierten Anwendung mit 
Mehrnutzerfähigkeit für die beratenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Geologischen Dienstes Nordrhein-
Westfalen in geowissenschaftlichen Fragestellungen. Da-
durch werden die Verfahrensabläufe der Bearbeitungs-
prozesse verkürzt. Zusätzlich optimiert die lagebezogene, 
visuelle Darstellung den Informationsfl uss. 
2.700 Euro

8668
Wendzinski, Julia 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes NRW, 
Vorschlag zur Anschaffung von MPA NRW-Dienstwesten 
mit dem MPA NRW-Logo. Damit können die Sachbear-
beiter/innen im Bereich der Fremdüberwachung sich 
besser als Mitarbeiter/innen ausweisen. 
–,–

8670
Lunkenheimer, Katja; Mendelin, Björn 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes NRW, 
Vorschlag zur Anschaffung eines Laborwagens, dadurch 
verringert sich der zeitliche Aufwand bei Versuchen und 
er sorgt für Ordnung im Labor. 
–,–

8744
Harbich, Andre 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes NRW, 
Vorschlag zur Erstellung und Veröffentlichung einer Da-
tei aller Messmittel die nicht mehr benötigt werden, um 
unnötige Neuanschaffungen zu vermeiden. Dies führt zu 
einer nicht unerheblichen Kostenersparnis. 
–,–

8745
Gosmann, Markus; u.a. 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Verkehr des Landes NRW, 
Entwicklung einer Flachschaufel zum Zwecke der Her-
stellung von Flüssigasphalt wodurch ein Maschinenein-
satz entbehrlich und eine Arbeitsunterstützung geschaf-
fen wird. 
–,–

8794
Remche, Johannes 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes NRW, 
Vorschlag zur Anbringung von Kunststoff-Matten in den 
Türen der 2500 kN Zugmaschine, durch die die Arbeits-
sicherheit der Mitarbeiter/innen erhöht wird. 
–,–

8812
Böse, Holger 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Verkehr des Landes NRW, 
Entwicklung einer Checkliste Georisiken an Straßenbö-
schungen, um Gefahrenbereiche wie z.B. unkontrollier-
ten Steinschlag oder Rutschungen frühzeitig zu erken-
nen und absichern zu können. 
1.800 Euro

8818
–,–
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern des Landes NRW, 
Entwicklung eines Leitfadens für einheitliche Verfah-
rensweisen bei der Bearbeitung von Fällen der Vermö-
gensabschöpfung im Verkehrsordnungswidrigkeiten-
recht.
3.400 Euro
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8898
–,–
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern des Landes NRW, 
Entwicklung einer Ladehilfe, mit welcher das Beladen 
der Magazine der in der Polizei NRW verwendeten Mit-
teldistanzwaffe Heckler & Koch MP5 deutlich verein-
facht wird. 
–,–

8917
Biegner, Andreas; Rohling, Christoph 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern des Landes NRW, 
Entwicklung eines Excel-Add-In für das Vorgangsbear-
beitungssystem im Polizeibereich ViVA. 
–,–

8923
Domachowski, Mandy; Belhassan, Moulay; Jäkel, Petra; 
Terhorst, Birgit; Neurath, Christian; Bräscher, Marco 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes NRW, 
Entwicklung von Excel-Tabellen als Hilfsmittel beim 
Vollzug der 44. BImSchV sowohl in der Zulassung als 
auch in der Überwachung. 
3.800 Euro

8829
–,–
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Finanzen des Landes NRW, 
Erweiterung des Vordrucks Nr. 645/030 „Anträge zu den 
elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen – ELStAM“. 
Der Vordruck soll um die Anforderung einer Kopie des 
Personalausweises ergänzt werden. 
–,–

8861
–,–
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Finanzen des Landes NRW, 
Vorschlag beim Ausdruck von FD-Daten das Druckda-
tum mit anzugeben. 
–,–

8937
–,–
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Finanzen des Landes NRW, 
Vorschlag im Formularcenter auf der Internetseite des 
Ministeriums der Finanzen NRW eine Verlinkung zur In-
ternetseite des Landesamtes für Steuern Niedersachen 
vorzusehen, auf der sämtliche Erklärungsvordrucke zur 
Feststellung von Bedarfswerten für Stichtage ab dem 
01.01.2009 zum Download bereitgestellt werden. 
–,–

8943
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Finanzen des Landes NRW, 
Vorschlag einen Vordruck und eine Arbeitshilfe zu Mitte-
lungen über die Veräußerung von Ansprüchen auf eine 
Versicherungsleistung nach § 20 Absatz 2 Nr. 6 EStG so-
wie ein Musteranschreiben der Veranlagungsstelle der 
Finanzämter zur Verfügung zu stellen, um mögliche 
Steuerausfälle zu vermeiden. 
–,–

Die Veröffentlichung der Prämierungen erfolgt durch das 
Ministerium des Innern bei dem die Zentrale für das 
Ideenmanagement des Landes Nordrhein-Westfalen ein-
gerichtet ist.

Sie erfolgt auf Grundlage der Richtlinien für das Ideen-
management Nordrhein-Westfalen gemäß Ziffer 13 des 
Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommu-
nales vom 17. November 2016-52-19.00.

– MBl. NRW. 2021 S. 65

Ministerium der Finanzen

Sachbezugswerte
nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung

ab dem 1. Januar 2021
Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen 

B 2906 – 7.1 – IV A 2 

Vom 28. Januar 2021

Die Sachbezugswerte betragen nach Artikel 1 der Ver-
ordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung und der Unfallversicherungsobergrenzenver-
ordnung vom 15. Dezember 2020 (BGBl. I Seite 2933) für 
das Kalenderjahr 2021:

Für das Frühstück 1,83 Euro (für 2020: 1,80 Euro)

Für das Mittag- und  
Abendessen jeweils 3,47 Euro (für 2020: 3,40 Euro).

– MBl. NRW. 2021 S. 66

Heizkostenbeitrag
für an dienstliche Sammelheizungen

angeschlossene Dienstwohnungen für den
Abrechnungszeitraum 2019/2020

Runderlass des Ministeriums der Finanzen 
– B 2730 – 13.1.2 – IV A 2 – 

Vom 1. Februar 2021

Nachstehend gebe ich gemäß §  10 Absatz  1 Satz  1 der 
Dienstwohnungsverordnung vom 3. Mai 2012 (GV. NRW. 
S. 201), in der jeweils geltenden Fassung, die vom Bun-
desministerium der Finanzen für den Abrechnungszeit-
raum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 festgesetzten 
Kostensätze bekannt:

Energieträger Euro

Fossile Brennstoffe 9,77

Fernwärme und übrige Heizungsarten 12,65

– MBl. NRW. 2021 S. 66

Ministerpräsident

Berufskonsularische Vertretung 
von Bosnien und Herzegowina 

in Frankfurt am Main
Bekanntgabe des Ministerpräsidenten

– M 2 – 01.24-1/17 –

Vom 8. Februar 2021

Die Botschaft von Bosnien und Herzegowina hat mit Ver-
balnote vom 29. Januar 2021 mitgeteilt, dass der Leiter des 
Generalkonsulats in Frankfurt am Main, Herr Luciano 
 Kaluža, abberufen wurde.

Das am 27. Oktober 2017 erteilte Exequatur ist somit er-
loschen.

– MBl. NRW. 2021 S. 66
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Honorarkonsularische Vertretung 
der Französischen Republik in Köln 

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 
– M 2 – 01.44-1/19 –

Vom 10. Februar 2021

Die geänderte Anschrift der honorarkonsularischen Ver-
tretung der Französischen Republik in Köln lautet:

Hardefuststraße 2 
50667 Köln 
Tel.: 01525/852 73 04

Die übrigen Kontaktdaten bleiben unverändert.

– MBl. NRW. 2021 S. 67

III.
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Satzung zur Änderung der Umlagensatzung 2020 
des ZV VRR

Bekanntmachung des 
Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Vom 12. Januar 2021

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Satzung zur 
Änderung der Umlagensatzung 2020 mit Datum vom 30. 
November 2020 genehmigt.

Die Satzung zur Änderung der Umlagensatzung und der 
nachfolgende Hinweis nach § 7 Absatz 6 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994, die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 
(GV. NRW. S. 916), werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen am Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gemäß § 7 Absatz 6 Satz 1 Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn:

1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

2.  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

3.  der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet

oder

4.  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

12. Januar 2021

Vorsitzender der Verbandsversammlung

Guido G ö r t z

Die Satzung zur Änderung der Umlagensatzung 2020 
des ZV VRR steht auf der Homepage des VRR zum 
Download als PDF-Datei unter dem folgenden Link zur 
Verfügung:

https://www.vrr.de/fi leadmin/user_upload/pdf/der_vrr/
satzungen_richtlinien/Satzung_zur_AEnderung_der_
Umlagensatzung_ZV_VRR_2020.pdf

– MBl. NRW. 2021 S. 67
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